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Ablauf und Formalien


1. Ablauf:

1.1  Die betreuende Lehrkraft akzeptiert den vorgelegten Gliederungsvorschlag und unterschreibt auf dem Antragsformular. Dies sollte bis zu den Osterferien geschehen sein.
1.2 Der schriftliche Antrag wird an den Schulleiter bis spätestens 14 Tage vor den Sommerferien im Schuljahr 12.2 gestellt.
1.3 Der Antrag wird von Schulleiter und dem/der zuständigen Fachbereichsleiter/in geprüft und genehmigt oder abgelehnt.
1.4 Wird der Antrag genehmigt, benennt der Schulleiter die Prüfungskommission (Prüfer, Korreferent/in sowie zuständige/r Fachbereichsleiter/in)
1.5 Bis Dezember des Halbjahres Q3 findet zwischen betreuender Lehrkraft und Prüfling ein Beratungsgespräch statt, welches dokumentiert wird.
1.6 Eine angemeldete Arbeit muss vor den Osterferien des Jahres der Abiturprüfung abgegeben, die mündliche Prüfung angetreten und das Ergebnis eingebracht werden. Die Meldung zu einer Besonderen Lernleistung ist verbindlich und kann im Rahmen der Meldung zum Abitur nach § 22,3 (OAVO) nicht widerrufen werden.
1.7 Das Ergebnis der schriftlichen Arbeit wird vor der mündlichen Prüfung (Kolloquium) nicht bekanntgegeben.
1.8 Die mündliche Prüfung findet zu Beginn der  mündlichen Abiturprüfungen  statt.

2. Formale Anforderungen:  (Der Duden: „Die schriftliche Arbeit“)
2.1 Umfang: maximal 25 Seiten (ohne Anhang)
      Schreibmaschine oder Computerdruck
      Normschrift 12 cpi,   1,5 zeilig
      linker Rand 4 cm , rechter Rand  2 cm
2.2 Titelblatt
      Inhaltsverzeichnis
      Text nach Kapiteln gegliedert 
       Literaturangaben 
       Erklärung über die Selbständigkeit der Ausarbeitung ( siehe Anlage 2) und die
       Tatsache, dass die Arbeit oder Teile von ihr im Rahmen des schulischen 
       Werdegangs noch nicht angerechnet oder bewertet wurden, ist abzugeben. 
2.3  Zur Vorbereitung der Prüfungskommission werden zwei Exemplare der Arbeit
       zum Abgabetermin beim Oberstufenleiter gegen eine schriftliche Bestätigung
       eingereicht. Dieser reicht die Arbeit an die Prüfer/innen weiter.

3. Inhaltliche Anforderungen:
Die besondere Lernleistung soll die drei Anforderungsbereiche erfassen, vor allem problemorientiert sein und die Eigenständigkeit des Prüflings widerspiegeln.

4. Beurteilung:
Gewichtung: schriftliche Fassung = 2/3      Kolloquium = 1/3

